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Eä:uwerksprüfungen nach DrN 1G?6 -:,äaruwerk 69 - sonnenweg

Sehr geehrter Herr Hagen,
sehr geehrte Damen und Herren,

wie heute bereits telefonisch besprochen möchten wir auf lhre Frage bezüglioh des prüfberich-
tes zum Bauwerk 69: Sonnenweg -,,Brunsbachmühle über Gaulbach'folgenJes erläutern:

Das Bauwerk befrndet S.iöh in einem sehr schlechten Allgemeinzustand. Insbesondbre auf
Grund der Schadensenteiterung am Gewölbe im V,ergeicn zur tetzte" rtäuo,prurrngi;i"r,i,
eine vallständiQe sperrung des Bauwerks empfohten.-oies *uro" rni* ;"i".irl;tä"iil;;;;;
P_rÜfung durch Herrn Ködd:ing mitgeteilt. Die Prüfberichte haben wir lhnen wie mit Henn Köd-

:,::^?:r-rli:l:l "l.v:r"bzus 
im pdf-Fonnät übersendet. Eine spenung:wurde naci rhren

Angaben bereits veranfasst.

Bere*ts:beider Bauwerkshauptprufung von 2009 wurde ftir das Bauwerk eine prüfnote von 3,S

Yltg:b*'tungenügänder Zustand). tt uon uns erstetlten scnaoen"i;";;rrgd;i*p, 
""r 

''
01'07 'zoag wurde eine Bauwerkserneuerung als die wirtschäfttichste nrogri.ir;it .rrilnl-
densbehebun g em pfohren. Eine weitere VeÄch bchteru ng uei ausoieio;;r Ä;il;;;
Schadensbehebung war zu erwarten.

Das Bauwerk hat gem. Prüfbericht 2012 eine Zustandsnote von
genügenden Zustand und der schlechtesten nach der Richilinie
der R|-EBW-PRUF wird dazu folgendes erläutert:

' Die Standsicherheit und/oder Verkehrssicherheit des Bauwerks sind erheblich
beeinträchtigt oder nicht mehr gegeben. [...]

' Y"qTlmen 
zuf Schadensbeseitigung oder Wamhirweise zur Aufrechterhattung

der Verkehrssicherhe,it oder Nutzungseinschränkungen,,,{gpenung) sind sofod::er-_
forderlich.
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Umgehende Instandsetzung bzw. Erneuerung erforderlich.

Gemäß Sehadensbenotung der,v',,g. Richtlinie wurden die entsprechenden Schäden mit Bezuq
auf das Ge*öl:be mit slandsicherheitrr($ = 4,,verkeh,rsslclieiheit (v) = 0,'Dauerhafiigkeit (D) =i
(Bewertungsbeispiel ,009"08 durchgesacktes nogenr;ü;n";rk, erhebliche Boqenvärfo^uno',t

::Y."tttl 
Die VÖrkehrssicherheit ist nach der Richtlinie bei einem sotchen Scna-Oen mit 0 (kein

Einfluss)'zu bewerten, sofern sich untenrkein begehbares Gelände befindet. Da dies hier Aei
Fa|l ist, wurde entsprechend vorgegangen.

!a 
a-tle1!in9s.die Standsicherheit des Bauwerks nicht mehr gegeben ist, ist für den oben lau-

fenden Verkehr auch die verkehrssicherheit nicht mehr gegeben.,Diös äußert sich in der Beno-
tung;auöh durch die Bewertung der Däuerhaftigkeit {D--i). 

-oi" 
nirnffioi" ;iil,#;; s;t* 

-

Fäll so zu verstehen, dass durch Ausbruche des,Mauerwerks und herunter fallende Teile nicht
gilkt Personen geschädigr werden, da unten kein ver4<ehrswe;;"rü;:;";;;;;ilffi-il,
falls das Bauwerk einstüzen sollte.

L:'::l 
sStfren,Fall kann natüriicfe über den Sinn und die Hinweise fur dieBenotung der

Richtlinie diskutiert welen. Als zer-tifiziede Bauwerksprüfer sind wir jedoch angehaftä, ent
sprechend der' Richfl inie zu benoten.

Letztfich ist der Bauwerkszustand durch die Benotung des Bauwerks insgesamt geken,FizpiehN
net und nicht nur durch die Einzelbewertungen von S I v t D. Da sich oeieauweikirr"i"no nr'
als ,,ungenügend" darstellt, ist die sofortiqe Sperrung und der ErsatzneubJJ", ;;rwerks an_gezeigt.

wir hoffen, lhnen mit dieser: Erräuterung gehorfen zu haben.

Für Rückfragen stehe ich lhnen gerne zur Veffigung,

lvllt freundlichem Gruß

#ffiffi
kermann FrriE,e Ingenieurconsult GmbH

i. V. Dipl.-lng. Marcel Matzerath
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